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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1994

Norm

ARHG §14

ARHG §51

Rechtssatz

Handelt es sich um komplexe politische Delikte, bei denen in echter oder scheinbarer Idealkonkurrenz sowohl ein

gemeinrechtlicher wie auch ein politischer Tatbestand betro5en ist, so erfaßt das uneingeschränkte

Auslieferungsverbot und das daraus folgende Verbot sonstiger Rechtshilfe auch die mit den absolut politischen

Delikten eintätig verwirklichten gemeinrechtlichen Tatbestände, die nicht getrennt behandelt werden können.
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